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Hallo erst mal!
Bei uns in Niedersachsen gibt es durchaus eine klare Regelung: Bis 15 Schüler darf ein
Sprotlehrer allein Schwimmunterricht erteilen, über 15 Personen muss eine Aufsicht zugegen
sein. Diese Aufsicht muss den DRK Rettungschein besitzen.
Tschau, Andreas 
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